
6 9 4 Gesetzblatt Teil II Nr. 95 — Ausgabetag: 19. Oktober 1967

(5) Der Gesellschaftliche Rat unterbreitet dem Gene
raldirektor der WB Vorschläge für die Verbesserung 
der Planung und Leitung des Reproduktionsprozesses 
des Zweiges. Er kontrolliert — ausgehend von den 
volkswirtschaftlichen Erfordernissen und Zusammen
hängen, den spezifischen Aufgaben des Zweiges und 
ihrer komplexterritorialen Einordnung —, wie die WB 
zur Sicherung höchster volkswirtschaftlicher Effektivi
tät ihre wirtschaftsleitende Tätigkeit ausübt. Der Ge
sellschaftliche Rat trägt dazu bei, die besten Erfahrun
gen bei der Durchsetzung des ökonomischen Systems 
des Sozialismus, insbesondere der komplexen sozia
listischen Rationalisierung, des sozialistischen Wett
bewerbs, der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit und 
der Neuererbewegung, zum Inhalt der Leitungstätigkeit 
der WB zu machen.

§ 2
Hauptaufgaben 

des Gesellschaftlichen Rates

(1) Der Gesellschaftliche Rat konzentriert sich in sei
ner Arbeit — ausgehend von den prognostischen Ein
schätzungen und wissenschaftlich-technischen Konzep
tionen der WB und Betriebe — auf die Hauptaufgaben 
der Planungs- und Führungstätigkeit der WB, wie

a) Entwicklung der schöpferischen Initiative der 
Werktätigen des Zweiges in allen Phasen der 
Ausarbeitung und Durchführung der Volks
wirtschaftspläne

b) Sicherung eines maximalen Zuwachses an Natio
naleinkommen und seine zweckmäßigste Verwen
dung durch wissenschaftlich begründete Varian
ten bei der Ausarbeitung der Planangebote für die 
Perspektiv- und Jahrespläne sowie der Ratio
nalisierungsprogramme und Einflußnahme auf die 
Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes in allen Tei
len

c) Schaffung eines wissenschaftlichen Vorlaufes zur 
Meisterung der Aufgaben der wissenschaftlich- 
technischen Revolution einschließlich der Techno
logie und Betriebsorganisation im gesamten 
Zweig, insbesondere für strukturbestimmende 
Schwerpunktaufgaben und die Entwicklung der 
Haupterzeugnisse

d) Eigenerwirtschaftung der Mittel für die erwei
terte sozialistische Reproduktion im Zweig, der 
gesetzlich festgelegten Abführungen an den Staat 
und die ökonomisch zweckmäßigste Verwendung 
der materiellen und finanziellen Fonds zur Siche
rung einer höchsten volkswirtschaftlichen Effekti
vität

e) Herstellung einer systematischen und organisier
ten Zusammenarbeit aller wesentlich an einer 
Kooperationskette Beteiligten, Gewährleistung der 
Versorgung der Volkswirtschaft und der Bevöl
kerung mit den Erzeugnissen des Zweiges, Ent
wicklung der Außenwirtschaftsbeziehungen, ins
besondere der internationalen sozialistischen Ar
beitsteilung und Kooperation

f) Entwicklung der Erzeugnisgruppenarbeit unter 
Einbeziehung der Betriebe der örtlich geleiteten 
Wirtschaft und Herstellung enger Wechselbezie
hungen zwischen Erzeugnisgruppen und Koopera
tionsgemeinschaften; Qualifizierung der Zusam
menarbeit der WB und der Betriebe mit den ört

lichen Volksvertretungen bzw. ihren Organen bei 
der territorialen Abstimmung und Koordinierung 
der Aufgaben des Zweiges

g) Vervollkommnung und Anwendung des in sich 
geschlossenen Systems ökonomischer Hebel und 
des moralischen Anreizes sowie Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen der Werktätigen

h) Durchführung der Aufgaben des einheitlichen so
zialistischen Bildungssystems, insbesondere der 
Planung und Leitung der Berufsausbildung ent
sprechend den Erfordernissen der perspektivischen 
Entwicklung der Zweige.

i) Durchsetzung der Staats- und Arbeitsdisziplin.

(2) Der Gesellschaftliche Rat unterstützt den Gene
raldirektor der WB bei der Vorbereitung und Durch
führung der Zweigkonferenzen, auf denen der General
direktor Maßnahmen für die weitere Vervollkommnung 
der Planung und Leitung des Reproduktionsprozesses 
des Zweiges und die dabei zu lösenden Aufgaben zur 
Beratung unterbreitet und über die Erfüllung der 
Aufgaben des’ Zweiges Rechenschaft ablegt.

§3
Rechte und Pflichten 

des Gesellschaftlichen Rates
(1) Der Gesellschaftliche Rat hat das Recht und die 

Pflicht, den Generaldirektor bei der Herbeiführung 
volkswirtschaftlich wichtiger Entscheidungen zu bera
ten und ihm hierzu entsprechende Empfehlungen zu 
unterbreiten. Er unterstützt den Generaldirektor vor 
allem bei der Erarbeitung der Planprojekte. Zur Be
ratung spezieller Probleme ist er berechtigt, die Teil
nahme von Experten zu fordern.

(2) Der Gesellschaftliche Rat ist verpflichtet und be
rechtigt, vom Generaldirektor Berichterstattung über 
die Tätigkeit der WB entgegenzunehmen und Vor
schläge für die Verbesserung der Führungstätigkeit 
sowie die planmäßige Entwicklung des Zweiges zu 
unterbreiten.

(3) Der Gesellschaftliche Rat hat das Recht der Kon
trolle über die Arbeit der WB mit den ihr zur Ver
fügung stehenden Fonds, um eine hohe Effektivität zu 
erzielen. Er ist berechtigt, in die Unterlagen der WB 
und Betriebe Einsicht zu nehmen sowie Unterlagen 
anderer Organe anzufordern, die mit der Geschäfts
tätigkeit der WB im Zusammenhang stehen.

(4) Der Gesellschaftliche Rat hat das Recht, vom 
Generaldirektor die Vorlage des Planangebotes und des 
Geschäftsberichtes sowie anderer wichtiger Dokumente 
der WB zu fordern, diese Materialien zu beraten und 
dem Generaldirektor hierzu entsprechende Vorschläge 
zu unterbreiten. Er läßt ferner vom Generaldirektor 
die Ursachen und Lösungswege der wichtigsten Ein
gabenprobleme darlegen.

(5) Der Gesellschaftliche Rat ist berechtigt, dem zu
ständigen Minister Informationen zu geben, wenn durch 
den Generaldirektor trotz gegebener Empfehlungen 
Grundfragen nicht gelöst werden. Er hat weiter das 
Recht, Einspruch zu erheben, wenn getroffene Festle
gungen des Generaldirektors bzw. der Leiter anderer 
Staats- und Wirtschaftsorgane der volkswirtschaftlichen 
Entwicklung des Zweiges widersprechen. Zur Herbei
führung notwendiger Entscheidungen ist der Gesell
schaftliche Rat berechtigt, sich erforderlichenfalls an 
den Ministerrat zu wenden.


